
FAX  /  Mail  Formular zur Anmeldung einer 
Rohplanieabnahme 

Dieses Formular ist auszufüllen und jeweils vor in Angriffnahme einer 
neuen Rekultivierungsphase an den folgenden Empfänger zu 
übermitteln: 

per FAX an Nr.:  052 632 75 38, Jürg Sturzenegger
gesendet am: 

und/oder 

per FAX an Nr.: 

gesendet am: 

oder 

per Mail an:   juerg.sturzenegger@ktsh.ch
und/oder 

per Mail an: 

Firma: 

Abbaustelle: 

Beginn der Bodenarbeiten: 

Mit der Anmeldung einer neuen Rohplaniefläche zur Abnahme ist die Verpflichtung der Firma 
gegenüber der kantonalen Bewilligungsbehörde erfüllt. 

Die Anmeldung ist rechtzeitig vor in Angriffnahme einer neuen Rekultivierungsphase 
(Bodenarbeiten) per Fax oder Mail den zuständigen Fachstellen zuzustellen. 

In der FSK Rekultivierungsrichtlinie 2001 ist die Rohplanieabnahme verlangt. 

Die FSK Richtlinie 2001 ist vom Kanton Schaffhausen als verbindlich und als integrierender 
Bestandteil der Abbaubewilligungen erklärt worden. 

Die einzelnen der Rohplanieabnahme folgenden Rekultivierungsschritte müssen zwingend 
dokumentiert werden. Hierzu können die Abnahmeprotokollformulare aus der Richtlinie verwendet 
werden. 
Die Rohplanieabnahme sowie die Abnahmeprotokolle müssen dem Inspektor vorgelegt werden
können. Bei fehlenden Protokollen wird der Inspektor jeweils die entsprechende Position im
Kontrollbericht mit Minuspunkten bewerten. 


